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▶▶ Verordnungen
Ausstellen von rezepten im entlassmanagement:  
DKG rät Klinikärzten zur zurückhaltung

| Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rät Klinikärzten, bei der 
Ausstellung von Rezepten im Rahmen des Entlassmanagements zur Vor-
sicht. Das teilte Alexander Korthus, stellvertretender Geschäftsführer der 
DKG-Rechtsabteilung, auf dem Kongress „Gesundheitswirtschaft mana-
gen“ im Januar 2017 in Münster der „Ärztezeitung“ mit. |

Wie Korthus ausführte, könnte die Medikamentenverordnung in der Klinik 
zwar eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn längere Zeiträume überbrückt 
werden müssen, in denen der Patient sonst ohne Rezept wäre. Allerdings 
verfügten viele Krankenhausärzte über zu wenig Erfahrung in diesem 
 Bereich. Es bestehe immer die Gefahr der Wirtschaftlichkeitsprüfung – auch 
für die Klinikärzte. Marketing mit dem Rezeptblock sollten sie deshalb bes-
ser nicht betreiben. Auch mit der neuen gesetzlichen Regelung gebe es keine 
Pflicht zur Verordnung. 

merKe | Bei möglichen Kooperationen zwischen Krankenhäusern und nieder-
gelassenen Ärzten beim Entlassmanagement sieht die DKG noch Klärungs-
bedarf. Erst im Januar 2017 hatte sie gegen die Entscheidung des Bundes-
schiedsamts zum Entlassmanagement geklagt (Abruf-Nr. 44462790). Sobald in 
der Angelegenheit ein Urteil feststeht, wird der CB darüber berichten.
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▶▶ Rechtsprechung
institutsermächtigung: Ausschluss von Begleitleistungen ist 
verfassungswidrig

| EBM-Regelungen, die zwingend notwendige Begleitleistungen von einer 
Institutsermächtigung ausnehmen, sind verfassungswidrig. Das hat das 
Bundessozialgericht (BSG) entschieden. Mit diesem Urteil hat der Bewer-
tungsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nun die 
Aufgabe, die GOPen 01510 bis 10512 im EBM zur Betreuung krebskranker 
Kinder neu zu fassen. |

Geklagt hatte das Universitätsklinikum Essen. Das Klinikum verfügt über 
 eine Institutsermächtigung für die konsiliarische Beratung, Diagnostik sowie 
Behandlung onkologischer und hämato-onkologischer Erkrankungen im 
Kindesalter. Die Zulassungsgremien hatten einen Antrag auf Erweiterung der 
Ermächtigung auf die Zusatzpauschalen GOP 01510 bis 01512 EBM abgelehnt. 

Vor dem BSG bekam das Klinikum nun Recht. Nach Auffassung des Gerichts 
sei es nicht mit höherrangigem Recht vereinbar, Krankenhausambulanzen 
von der Abrechnung der von ihnen zwingend zu erbringenden (Begleit-) 
 Leistungen auszuschließen. Dies sei ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot: 
Ein Mehraufwand für die Beobachtung und Betreuung der Patienten entstehe 
in den Klinikambulanzen genauso wie in Praxen.

BSG sieht  
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Für Ihre Patienten: 
Pro Woche stehen für Sie zusätzlich zwei patienten-
gerecht auf bereitete Forschungsergebnisse zum 
Download bereit. Geben Sie diese an Ihre Patienten 
weiter und unterstützen Sie so die Therapie.

MR MedizinReport

Sie möchten auf dem neuesten Stand der Forschung sein? Aber Ihnen fehlt die Zeit, 
sich durch einen Stapel medizinischer Fachzeitschriften zu arbeiten?

Der wissenschaftliche Informationsdienst MR MedizinReport nimmt Ihnen die 
Arbeit ab. In nur zehn Minuten pro Woche erhalten Sie einen kompakten Überblick 
über die aktuellen Studien – bequem am PC oder per App unterwegs.

Wenn Ihre Zeit knapp ist …

… wird es höchste Zeit für MR!

Ihre Vorteile – MR ist:

 � Zeitsparend: Der MR wertet kontinuierlich rund 
100 nationale und internationale Fachzeit-
schriften aus und fasst die Ergebnisse knapp 
und verständlich für Sie zusammen.

 � Vernetzt: Jeder Beitrag verlinkt direkt auf 
die verfügbaren Originalquellen. So finden Sie 
jederzeit vertiefende Informationen.

 � Unabhängig: Der MR ist frei von Werbung und 
kann daher kritisch und völlig frei berichten.

 � Mobil: Über die myIWW-App lassen sich die 
kurzen Beiträge bequem auf dem Tablet 
oder Smartphone lesen. Damit Sie Ihre Zeit 
unterwegs noch effizienter nutzen. 

 � Lesefreundlich: Die Beiträge können Sie 
zusätzlich als monatliche Ausgabe im PDF-Format 
abrufen. 

Jetzt kostenlos testen:
Sichern Sie sich unter mr.iww.de 
30 Tage vollen Zugriff auf alle Inhalte – 
per PC, Tablet und Smartphone.

Kostenlos testen 
unter mr.iww.de


